
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/9/8 98/08/0059
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1998

Index

E1E

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof
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11992E177 EGV Art177;

VwGG §38a;

VwRallg;

Beachte

Kein Vorabentscheidungsantrag aus sonstigen Gründen (RIS: keinVORAB3);

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1997/12/02 96/08/0074 5

Stammrechtssatz

Ein Bf hat keinen Rechtsanspruch auf das Einholen einer Vorabentscheidung zu näher formulierten Fragen.

Schlagworte

Individuelle Normen und Parteienrechte Rechtsanspruch Antragsrecht Anfechtungsrecht VwRallg9/2
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